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Bewertung einer Pflegeverpflichtung  
in Österreich
1.	Vorworte

1.1.	 Vorwort Ing. Mag. Georg Hillinger  
(Vorsitzender Fachbeirat LBA)

Der Fachbeirat der Liegenschaftsbewertungsakademie 
(LBA) diskutiert und bearbeitet bewertungswissenschaft-
liche Themen und stellt Erkenntnisse daraus den Sach-
verständigenkolleginnen und -kollegen zur Verfügung. Die 
Wertermittlung der Belastung einer Liegenschaft durch 
eine Pflegeverpflichtung stellt ein komplexes Thema in 
der Liegenschaftsbewertung dar. Im Rahmen der Lehr-
tätigkeit an der LBA hat Kollege Herbert Ribic, MSc. für 
seinen Vortrag „Rechte und Lasten“ unter anderem einen 
Fachartikel verfasst, der erstmals auf aktuelle, in Öster-
reich ermittelte Daten der Statistik Austria betreffend „Bun-
despflegegeldbezieherinnen und -bezieher nach Alter und 
Pflegestufen für den Zeitraum 12/2019“ zugreift. Die bis-
her veröffentlichen Daten aus den USA können dadurch 
ersetzt werden, die Auswertung zeigt im Ergebnis doch 
erhebliche Unterschiede zu den österreichischen Daten. 
Damit kann aus Sicht der Bewertungswissenschaft ein 
weiterer Beitrag zur Präzisierung bei der Bewertung einer 
Pflegeverpflichtung geleistet werden.

1.2.	 Vorwort des Autors

Die Bewertung einer Pflegeverpflichtung gehört mitunter 
zu den schwierigsten Materien der Grundstückswerter-
mittlung. Dabei ist die Vorgehensweise bei der Bewer-
tung relativ unkompliziert. Hier geht man analog zu Ren-
tenzahlungen und Naturalleistungen vor, indem man den 
Barwert eines der Pflegeverpflichtung entsprechenden 
Geldbetrags berücksichtigt.

Die Schwierigkeit besteht in der Ermittlung

	● eines für die Pflegeverpflichtung angemessenen Geld-
betrags und

	● der Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Pflege, wenn 
sich die berechtigte Person bzw die berechtigten Per-
sonen zum Bewertungsstichtag noch bester Gesund-
heit erfreuen.

Ein Pflegefall liegt vor, wenn die berechtigte Person pfle-
gebedürftig wird, das heißt, wenn sie bei den gewöhn-
lichen und täglich wiederkehrenden Verrichtungen im 
Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Umfang die 
Hilfe einer anderen Person benötigt. Die Wahrscheinlich-
keit des Eintritts der Pflegebedürftigkeit lässt sich nur 

aus empirischen Untersuchungen ableiten. Rund 466.000 
Menschen in Österreich (Auszahlungsmonat Dezember 
2019) benötigen ständig Pflege und beziehen daher Pfle-
gegeld, dies sind immerhin rund 5,3 % der Bevölkerung.1

2.	Gesetzliches Pflegegeld

Mit dem Bundespflegegeldgesetz (BPGG), das am 1. 7. 
1993 in Kraft getreten ist, wurde ein für ganz Österreich 
einheitliches Pflegegeld eingeführt. Ziel des Pflegegeldes 
ist es, pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit zu ge-
ben, „ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben 
zu führen“. Das Pflegegeld soll Mehraufwendungen pau-
schal abgelten und somit zur Finanzierung der notwendi-
gen Betreuung und Hilfe beitragen. Gleichzeitig wurde da-
mit auch die Basis geschaffen, um die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts eines Pflegefalles auf Basis gesicherter Daten 
zu berechnen.

Es wird in weiterer Folge unterstellt, dass fast jede bzw 
jeder Pflegebedürftige in Österreich zumeist auch Pflege-
geld bezieht. Ein Umstand, der mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

3.	Anspruchsvoraussetzungen

Gesetzliches Pflegegeld gebührt, wenn

	● aufgrund einer körperlichen, geistigen bzw psychi-
schen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung 
ständig Betreuung und Hilfe in einem bestimmten 
zeitlichen Mindestausmaß erforderlich ist,

	● dieser Zustand mindestens sechs Monate andauert und

	● der gewöhnliche Aufenthalt der bzw des Pflegebedürf-
tigen in Österreich ist, wobei die Gewährung von Pfle-
gegeld im EWR unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich ist.

4.	Pflegebedarf2

4.1.	 Allgemeines

Pflegebedarf im Sinne der Pflegegeldgesetze liegt dann 
vor, wenn man sowohl bei Betreuungsmaßnahmen als 
auch bei Hilfsverrichtungen Unterstützung braucht. Be-
treuungsmaßnahmen sind all jene, die den persönlichen 
Bereich betreffen (wie zB Kochen, Essen, Medikamenten-
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einnahme, An- und Auskleiden, Körperpflege, Verrichtung 
der Notdurft oder Fortbewegung innerhalb der Wohnung). 
Hilfsverrichtungen sind solche, die den sachlichen Lebens-
bereich betreffen.

4.2.	 Beurteilung des Pflegebedarfs

Für die Beurteilung des Pflegebedarfs können ausschließ-
lich folgende fünf Hilfsverrichtungen berücksichtigt werden:

	● Besorgung von Nahrungsmitteln, Medikamenten und 
Bedarfsgütern des täglichen Lebens;

	● Reinigung der Wohnung und der persönlichen Ge-
brauchsgegenstände;

	● Pflege der Leib- und Bettwäsche;

	● Beheizung des Wohnraums einschließlich der Herbei-
schaffung des Heizmaterials;

	● Mobilitätshilfe im weiteren Sinn (zB Begleitung bei 
Amtswegen oder Arztbesuchen).

5.	Einstufung und Ausmaß

5.1.	Allgemeines

Das Ausmaß des Pflegegeldes richtet sich nach dem Pfle-
gebedarf. Es sind hinsichtlich der Höhe des Anspruchs auf 
Pflegegeld sieben Stufen vorgegeben. Auch eine befris-
tete Gewährung ist möglich. Die Einstufung erfolgt unter 
Zugrundelegung einer ärztlichen Begutachtung. Bei der 
Beurteilung des Pflegebedarfs werden Zeitwerte für die 
erforderlichen Betreuungsmaßnahmen und Hilfsverrichtun-
gen berücksichtigt und zu einer Gesamtbeurteilung zusam-
mengefasst.

Bei bestimmten Personengruppen ist bei der Feststellung 
des Pflegebedarfs zusätzlich ein Erschwerniszuschlag 
zu berücksichtigen, der den Mehraufwand für die pflege-
erschwerenden Faktoren der gesamten Pflegesituation 
pauschal abgelten soll.3 Bei Menschen mit einer schwe-
ren geistigen oder schweren psychischen Behinderung, 
insbesondere einer demenziellen Erkrankung, ist ab dem 
15. Geburtstag ein pauschaler Erschwerniszuschlag in 
der Höhe von 25 Stunden pro Monat zu berücksichtigen. 
Pflegeerschwerende Faktoren liegen dann vor, wenn sich 
Defizite der Orientierung, des Antriebs, des Denkens, der 
planerischen und praktischen Umsetzung von Handlun-
gen, der sozialen Funktion und der emotionalen Kontrolle 
in Summe als schwere Verhaltensstörung äußern.

Werden auch andere pflegebezogene Leistungen bezo-
gen, werden diese zur Vermeidung von Doppelleistungen 
auf das Pflegegeld angerechnet und vermindern somit den 
Auszahlungsbetrag. Dazu gehören zB:

	● Pflege- oder Blindenzulage nach den Sozialentschädi-
gungsgesetzen;

	● erhöhte Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kin-
der.

5.2.	 Weitgehend gleichartiger Pflegebedarf

Bestimmten Gruppen von behinderten Menschen, die 
einen weitgehend gleichartigen Pflegebedarf haben, wird 
das Pflegegeld durch fixe Zuordnung zu einer der sieben 
Stufen gewährt. In diese Personengruppe fallen:

	● hochgradig Sehbehinderte;

	● Blinde;

	● Taubblinde;

	● Personen, die mindestens 14 Jahre alt sind und zur 
eigenständigen Lebensführung überwiegend auf den 
selbständigen Gebrauch eines – auch technisch adap-
tierten – Rollstuhls angewiesen sind, und zwar wegen 
einer

	− Querschnittlähmung,

	− beidseitigen Beinamputation,

	− genetischen Muskeldystrophie,

	− Encephalitis disseminata (Multiplen Sklerose),

	− infantilen Cerebralparese.

Über die Zuordnung zu einer Pflegegeldstufe entscheidet 
die zuständige Stelle auf Grundlage eines Sachverständi-
gengutachtens. In der Regel erfolgt ein Hausbesuch durch 
eine Ärztin oder einen Arzt, in manchen Fällen durch eine 
diplomierte Pflegefachkraft. Dieser Hausbesuch ist zuvor 
anzukündigen. Vertrauenspersonen (wie zB die pflegen-
den Angehörigen) können bei dieser Begutachtung anwe-
send sein und Angaben zum Pflegealltag machen.

Abbildung 1 zeigt den Pflegebedarf und die Höhe des mo-
natlichen Pflegegeldes. Das Pflegegeld ist steuerfrei und 
wird 12-mal pro Jahr ausbezahlt. Seit 1. 1. 2020 erfolgt 
eine jährliche Valorisierung nach dem Pensionsanpas-
sungsfaktor.

6.	Daten zu Pflegegeldbezieherinnen und -beziehern 
in Österreich

Die Statistik Austria erhebt jährlich die Anzahl der Pflege-
geldbezieherinnen und -bezieher, das Alter und die Pflege-
stufe der jeweilig betroffenen Personen. Zusätzlich werden 
die Aufwendungen für das Pflegegeld nach Pflegestufe 
und Geschlecht erhoben. Aus diesen Daten lassen sich 
die Abbildungen 2 und 3 ableiten.

Es leitet sich eine durchschnittliche Pflegestufe von 2,89, 
sohin annähernd 3 ab. Das statistische Pflegegeld als 
Quotient der Division des Jahrespflegegeldes 2019 durch 
den Jahresdurchschnitt an Pflegegeldbezieherinnen und 
-bezieher 2019 liegt monatlich berechnet bei rund € 475,–
.4 Somit entspricht auch das durchschnittliche Pflegegeld 
nahezu der Pflegestufe 3 von € 459,90 monatlich.

Nach betroffenen Altersgruppen stellt sich die Pflegebe-
dürftigkeit wie in Abbildung 3 visualisiert dar: In dieser Gra-
fik ist sehr deutlich zu erkennen, dass ab dem 55. Lebens-
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jahr mit einer Zunahme der Pflegefälle gerechnet werden 
kann. Ab dem 75. bis 80. Lebensjahr ist der Anstieg der 
Zahl der Pflegebedürftigen massiv.

7.	Wer übernimmt Pflegekosten? Was kostet Pflege?

Die Kosten der Pflege können in der Regel aus dem lau-
fenden Einkommen (wie etwa Alterspension oder staat-
liches Pflegegeld) nicht allein abgedeckt werden. Somit 
muss auch auf das bestehende Vermögen zurückgegrif-
fen werden. Reichen die Mittel nicht aus, so kann unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Kostenzuschuss nach 
den Sozialhilfe- bzw Mindestsicherungsgesetzen der Bun-
desländer gewährt werden.5 Zu beachten ist, dass der 
Vermögensregress in der stationären Langzeitpflege 
seit 1. 1. 2018 abgeschafft ist.

Rund 80 % der derzeit in Österreich pflegebedürftigen 
Personen werden in ihrer vertrauten Umgebung von An-
gehörigen, Nachbarn oder Freundinnen und Freunden 
betreut.6 Nimmt man zusätzlich dazu auch noch profes-
sionelle Hilfe in Anspruch, werden das laufende Einkom-
men und das gesetzliche Pflegegeld in den meisten Fäl-
len nicht ausreichen. Für professionelle Hilfe zu Hause 
bei zB Pflege- und Reinigungsdiensten bezahlt man zwi-

schen € 10,–und € 45,– pro Stunde.7 Essen auf Rädern 
kostet durchschnittlich rund € 250,– pro Monat. Diese 
Kosten sind selbst zu bezahlen. Man kann lediglich – je 
nach Einkommenssituation – eine staatliche Förderung 
beantragen.

Bei einem Heimaufenthalt wird das Pflegegeld weiter in 
voller Höhe angewiesen. Ebenso im Falle einer mobilen 
Betreuung durch die sozialen Dienste. Die Tarife sind lan-
desweit einheitlich sozial gestaffelt. Der von den sozialen 
Diensten aufgrund der Pflegestufe verlangte bzw ermit-
telte Betrag muss nun in der Bewertung mittels eines 
geeigneten Faktors kapitalisiert werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Überlebenswahr
scheinlichkeit Pflegebedürftiger geringer ist als jene nicht 
Pflegebedürftiger. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
der Leibrentenbarwertfaktor auf die Absterbeordnung der 
Sterbetafel abstellt und somit die Lebenserwartung der 
gesamten Bevölkerung beinhaltet. Bei Anwendung der 
Leibrentenbarwertfaktoren auf Grundlage der Sterbeta-
fel ist die Gruppe derjenigen, die pflegebedürftig waren, 
enthalten. Insofern wäre eine Differenzierung aus dieser 
Sicht nicht erforderlich. Andernfalls bestünde die Gefahr 
der Doppelberücksichtigung.

Abbildung 1: Höhe des Pflegegeldes ab 1. 1. 2020 (Quelle: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/4/Seite.360516.html)
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8.	Verweildauer in Pflegeheimen

Laut Bericht des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger vom 20. 12. 2017 wurde an-
hand von 85.182 Personen untersucht, wie lange diese in 
Pflegeheimen lebten. Von den herangezogenen Personen 
sind 46.218 im Beobachtungszeitraum 2014 bis 2016 ver-
storben. Im Schnitt lebten diese 455,37 Tage bis zum Ab-
leben im Pflegeheim. Diese Zahl ist als nicht alters- und 
geschlechtsspezifische durchschnittliche Verweildauer von 
Personen in Pflegeheimen bis zum Tod anzusehen.8

Kleiber führt hierzu aus, dass auf Basis einer deutschen 
Untersuchung im Zeitraum zwischen 2007 und 2014 die 
durchschnittliche Verweildauer 29,90 Monate, sohin 897 
Tage, betragen hat. In dieser Studie wird allerdings eine 
Reduktion der Verweildauer bis 2020 auf 24 Monate, so-
hin 720 Tage, prognostiziert. Nach Kleiber ist bei bereits 
eingetretener Pflegebedürftigkeit bei der Kapitalisierung 

von Leibrenten oder Pflegeverpflichtungen auf die durch-
schnittliche Verweildauer in Heimen abzustimmen. Hier ist 
jedoch auch das – sehr hohe – durchschnittliche Eintritts-
alter in ein Pflegeheim zu beachten.9

Nach Techtmann stellt sich die Verweildauer nach Alter ge-
samt wie in Abbildung 4 visualisiert dar.10

Aus dieser Grafik ist erkennbar, dass das Eintrittsalter im 
Schnitt bei zirka 83 Jahren liegt. Geschlechterspezifisch 
liegt das Eintrittsalter bei Männern bei 80,40 Jahren und 
bei Frauen bei 84,20 Jahren. Vergleicht man hierzu die fer-
nere Lebenserwartung von Männern und Frauen laut Ster-
betafel 2010/2012,11 so relativiert sich die Überlegung für 
die Anwendung einer an die durchschnittliche Verweildau-
er angepasste Kapitalisierung, beträgt doch die fernere 
Lebenserwartung laut Sterbetafel 2010/2012 bei Männern 
rund 78 Jahre und bei Frauen rund 83 Jahre. Inwieweit bei 
jüngeren Pflegebedürftigen die durchschnittlich ermittel-
te Verweildauer von 35 Monaten bei Frauen und 18 Mo-
naten bei Männern ebenfalls zutrifft, kann generell nicht 
beantwortet werden. Hier ist der individuelle Gesundheits-
zustand maßgeblich. Eine diesbezügliche Einschätzung 
kann die bzw der Liegenschaftssachverständige in keinem 
Fall durchführen.

9.	Bewertung der Pflegeverpflichtung – 
Pflegebedürftigkeit ist noch nicht eingetreten

Es soll in diesem Fall von der Gutachterin bzw vom Gut-
achter eingeschätzt werden, wie groß die Wahrschein-
lichkeit des Eintritts sein wird. Für die Einschätzung muss 
auf statistische Werte zurückgegriffen werden. Die durch-
schnittliche monatliche Höhe des Pflegegeldes betrug 
2019 laut Statistik Austria rund € 475,–.12 Dieser Betrag 
entspricht ungefähr dem für die Pflegestufe 3 (Pflegebe-
darf mehr als 120 Stunden) vorgesehenem Pflegegeld. Auf 
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Basis der Daten der Statistik Austria (Bundespflegegeld-
bezieherinnen und -bezieher nach Alter und Pflegestufen 
für den Zeitraum Dezember 2019) stellen sich die Pflege-
quote und das Pflegerisiko in Österreich wie in Abbildung 
5 aufgezeigt dar.

Die angeführte Auswertung bezieht sich auf den Auszah-
lungsmonat Dezember 2019 für das Pflegegeld sowie die 
Auswertung der Statistik Austria „Bevölkerung zum Jahres-
beginn nach fünfjährigen Altersgruppen und Geschlecht.“13

Das Pflegerisiko stellt die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
Pflegebedürftigkeit dar und errechnet sich je Altersgruppe 
wie folgt:14

Pflegerisiko =

Summe Pflegebedürftige ab Altersgruppe 
bis zum Endalter >95

Summe Bevölkerung ab Altersgruppe  
bis zum Endalter >95

Die Bevölkerungsdaten nach Altersgruppen sind auf der 
Internetseite der Statistik Austria abfragbar.15 Aus der in 
Abbildung 5 dargestellten Auswertung kann abgeleitet 
werden, dass die in unterschiedlichen Fachbüchern pub-
lizierte Tabelle der Pflegewahrscheinlichkeit des US-ame-
rikanischen National Center for Health Statistics (Unter-

suchungszeitraum 1979/1980) 16 nicht mehr den heutigen 
Verhältnissen entspricht, zumal sich diese eigentlich auf 
Promillesätze bezieht. Zum Vergleich findet sich unter an-
derem die auf Daten des Jahres 2017 basierende Auswer-
tung der Pflegestatistik Deutschland (siehe Abbildung 6).

Der Vergleich Pflegerisiko und Pflegequote zwischen Ös-
terreich und Deutschland zeigt eine sehr ähnliche Struktur 
der Tabelle, wobei eine deutlich geringere Anzahl von Pfle-
gebedürftigen ab der Altersgruppe von über 85 Jahren in 
Deutschland gegeben ist.

10.	 Offene Forschungsfragen

Im Zusammenhang mit der Bewertung von Pflegever-
pflichtungen wären noch Untersuchungen zu folgenden 
Fragestellungen von Interesse:

Wann tritt der Pflegefall am wahrscheinlichsten ein und mit 
welcher pflegefreien Lebenszeit ist daher zu rechnen?

Ist ab einer bestimmten Pflegestufe die fernere Lebens-
erwartung nicht mehr nach der Sterbetafel zu berechnen, 
sondern auf Basis der durchschnittlichen Verweildauer in 
Pflege, differenziert nach Pflege in häuslicher Pflege oder 
in Heimpflege?

Abbildung 4: Verweildauer in Pflegeheimen nach Alter (Quelle: Techtmann, Statistische Analysen zur Verweildauer in den stationären 
Einrichtungen der Altenhilfe im Ev. Johanneswerk e.V. [2015])
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Altersgruppe
Pflegequote  

pflegebedürftige Personen  
in den Altersgruppen

Pflegerisiko  
Pflegewahrscheinlichkeit

  gesamt männlich weiblich gesamt männlich weiblich

0–4 0,35% 0,40% 0,30% 5,26% 3,98% 6,51%

5–9 0,97% 1,21% 0,72% 5,52% 4,17% 6,81%

10–14 1,06% 1,30% 0,81% 5,76% 4,34% 7,12%

15–19 0,96% 1,12% 0,79% 6,02% 4,51% 7,45%

 20–24 0,84% 0,95% 0,73% 6,33% 4,74% 7,84%

25–29 0,80% 0,91% 0,67% 6,77% 5,06% 8,37%

30–34 0,86% 0,96% 0,75% 7,37% 5,50% 9,10%

35–39 0,94% 1,06% 0,82% 8,10% 6,04% 9,98%

40–44 1,08% 1,18% 0,99% 8,99% 6,70% 11,06%

45–49 1,35% 1,42% 1,28% 10,05% 7,49% 12,34%

50–54 1,86% 1,89% 1,83% 11,60% 8,64% 14,20%

55–59 2,72% 2,80% 2,63% 14,03% 10,48% 17,03%

60–64 4,04% 4,21% 3,88% 17,44% 13,06% 20,96%

65–69 5,91% 6,04% 5,80% 21,80% 16,30% 26,00%

70–74 9,56% 9,11% 9,93% 27,59% 20,53% 32,68%

75–79 16,04% 13,29% 18,20% 35,96% 26,58% 42,23%

80–84 37,25% 28,72% 43,14% 53,64% 40,77% 61,05%

85–89 59,65% 46,65% 66,88% 69,35% 55,35% 76,06%

90–94 82,48% 72,38% 86,48% 86,49% 76,07% 90,26%

> 95 100,00% 96,92% 100% 100% 96,92% 100%

insgesamt 5,26% 3,98% 6,51% 5,26% 3,98% 6,51%

Abbildung 5: Pflegerisiko und Pflegequote in Österreich 2019 (Quelle: eigene Darstellung, Basis Daten Statistik Austria, 2019)

Altersgruppe
Pflegequote

pflegebedürftige Personen  
in Altersgruppen

Pflegerisiko
Pflegewahrscheinlichkeit

 gesamt männlich weiblich gesamt männlich weiblich

< 15 1,0% 1,3% 0,8% 4,12% 3,10% 5,12%

15–60 0,8% 0,8% 0,8% 4,61% 3,41% 5,77%

60–65 2,4% 2,5% 2,3% 12,60% 9,54% 15,08%

65–70 3,8% 4,0% 3,7% 15,68% 11,92% 18,59%

70–75 6,4% 6,3% 6,5% 19,98% 15,19% 23,47%

75–80 11,5% 10,5% 12,3% 25,21% 19,12% 29,33%

80–85 23,3% 19,3% 26,1% 36,52% 27,70% 41,70%

85–90 44,5% 35,6% 49,3% 53,37% 41,55% 58,86%

90 > 70,7% 57,8% 74,9% 70,68% 57,83% 74,93%

insgesamt 4,1% 3,1% 5,1% 4,12% 3,10% 5,12%

Abbildung 6: Pflegerisiko und Pflegequote in Deutschland 2017 (Quelle: eigene Darstellung, Basis Daten Statistisches Bundesamt 
Deutschland, 2017)
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11.	 Beispiel

Ausgangsdaten

Alter/Geschlecht: 65-jähriger Mann
Pflegestufe: 3 (durchschnittlich aufgrund 

bezahlten Pflegegeldes)
Pflegebedarf: rund 120 Stunden pro Monat
Pflegegeld: € 459,90
Pflegekosten: € 15,– pro Stunde (Annahme, 

ohne Pflegegeldanteil)
Kapitalisierungszinssatz: 3 %

Berechnung

120 Stunden x € 15,– = € 1.800,00
– erhaltenes Pflegegeld – € 459,90

€ 1.340,10
jährlicher Pflegeaufwand
€ 1.340,10 x 12 = € 16.081,20

Pflegewahrscheinlichkeit Mann 65 Jahre 16,30 %17

€ 16.081,20 x 16,30 % = € 2.621,24
Kapitalisierungsfaktor laut Leibrententafel 13,701
abzüglich Korrekturglied18 – 0,463

13,238
Barwert Pflegeverpflichtung
€ 2.621,24 x 13,238 = € 34.699,97

11.	 Fazit

Die sehr aufschlussreiche Aufbereitung des Artikels zu 
diesem Fachthema zeigt auch, dass hier noch einige Fra-
gen offen sind und einer weiteren Bearbeitung bedürfen. 
Insbesondere eine Auswertung der Verweildauer in Pfle-
geheimen und einer möglichen verkürzten Lebensdauer 
von Pflegebedürftigen in Pflegeheimen kann das im Artikel 
ermittelte Ergebnis noch einmal ändern. Zu diesem Thema 
wurde vom Fachbeirat der LBA eine Masterthese an der 
Donauuniversität Krems initiiert, deren Fertigstellung mit 
Spannung erwartet wird.

Ing. Mag. Georg Hillinger
Vorsitzender des Fachbeirats der LBA
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